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Die nachfolgende Bekanntmachung ist am 12. November 2022 auch durch Bereitstellung auf der städtischen Internetseite unter
https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c162579 auch öffentlich bekannt gemacht worden. Sie wird hier gem. § 9 der Hauptsatzung
bekannt gemacht.

Allgemeinverfügung
Mitführungs- und Benutzungsverbot von Glasbehältnissen
in der Düsseldorfer Altstadt an Karneval 2023
Gemäß § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Aufbau
und Befugnisse der Ordnungsbehörden – Ord-
nungsbehördengesetz (OBG) – in Verbindung
mit § 35 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen
(VwVfG NRW) erlässt der Oberbürgermeister
der Landeshauptstadt Düsseldorf für Altweiber-
fastnacht, Karnevalssonntag und Rosenmontag
2023 folgende

Allgemeinverfügung
1. Mitführungs- und Benutzungsverbot

von Glasbehältnissen

Das Mitführen und die Benutzung von Glas-
behältnissen ist außerhalb von geschlosse-
nen Räumen in den unter Ziffer 2 genannten
Zeiträumen in dem unter Ziffer 3 genannten
Bereich untersagt.

Glasbehältnisse sind alle Behältnisse, die aus
Glas hergestellt sind, wie zum Beispiel Fla-
schen und Gläser.

Von diesem Verbot ausgenommen ist das
Mitführen von Glasbehältnissen durch
Getränkelieferanten und Personen, welche
diese offensichtlich und ausschließlich zur
unmittelbaren Mitnahme zur häuslichen
Verwendung erworben haben.

2. Zeitlicher Geltungsbereich

Das Verbot gilt in dem unter Ziffer 3
genannten Bereich für:

Altweiberfastnacht
Donnerstag, 16.02.2023 von 8.00 Uhr
bis Freitag, 17.02.2023, 5.00 Uhr

Karnevalssonntag
Sonntag, 19.02.2023 von 12.00 Uhr
bis Montag, 20.02.2023, 8.00 Uhr

Rosenmontag
Montag, 20.02.2023 von 08.00 Uhr
bis Dienstag, 21.02.2023, 5.00 Uhr

3. Räumlicher Geltungsbereich

Das Mitführungs- und Benutzungsverbot
nach Ziffer 1 gilt in dem aus der als Anlage
beigefügten Karte ersichtlichen Bereich. Die
Karte ist Bestandteil dieser Allgemeinverfü-
gung. Nachrichtlich wird der Geltungs-
bereich umschrieben als der Bereich der
Altstadt (an der Nordgrenze beginnend im
Uhrzeigersinn):

Emilie-Schneider-Platz, Altestadt, Ratinger
Straße, Heinrich-Heine-Allee (westliche
Seite zwischen der Ratinger Straße und der
Flinger Straße einschließlich Mittelstreifen),
Flinger Straße, Berger Straße, Hafenstraße,
Schulstraße, Rathausufer, Rheinwerft,
Schloßufer (bis auf die Schulstraße und die
Heinrich-Heine-Allee jeweils einschließlich).

4. Anordnung der sofortigen Vollziehung

Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung
wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO ange-
ordnet. Eine etwa eingelegte Klage hat
daher keine aufschiebende Wirkung.

5. Bekanntgabe

Diese Verfügung wird gemäß § 41 Absatz 3
und 4 Verwaltungsverfahrensgesetz Nord-

rhein-Westfalen (VwVfG NRW) öffentlich
bekannt gemacht und gilt mit dem auf die
Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt
gegeben.

Begründung:

Seit Jahrzehnten erfreut sich der Düsseldorfer
Straßenkarneval einer regionalen und überregio-
nalen Bekanntheit und Beliebtheit und wird
daher regelmäßig von mehreren hunderttausend
Besucherinnen und Besuchern aufgesucht.
Dabei werden im öffentlichen Straßenraum
regelmäßig Getränke konsumiert. Die Getränke
befinden sich überwiegend in Glasbehältnissen
und werden nicht nur in den umliegenden Ein-
zelhandels- und Gastronomiebetrieben vor Ort
gekauft, sondern von den Feiernden vielfach
mitgebracht.
In früheren Jahren (bis einschließlich 2010)
wurde festgestellt, dass eine ord-nungsgemäße
Entsorgung der Getränkebehältnisse häufig
unterbleibt. Ein sehr hoher Anteil der Flaschen
wurde achtlos auf den Boden geworfen oder
abgestellt, wo sie durch die Feiernden – verse-
hentlich oder absichtlich – weggetreten wurden
und zersplitterten.

Nach kurzer Zeit waren die Straßen mit Scher-
ben und zerbrochenen Glasbehältnissen über-
sät. Diese wurden für die Besucherinnen und
Besucher zur Stolperfalle und verursachten Ver-
letzungen.

Mit Anstieg des Alkoholgenusses erhöht sich
nicht nur die Stolper- und damit verbundene
Verletzungsgefahr, sondern erfahrungsgemäß
auch die Gewaltbereitschaft der Besucherinnen
und Besucher. In diesem Kontext wurden viel-
fach Flaschen bzw. Flaschenteile als Schlag-
und Stichwaffe oder Wurfgeschoss gegen
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andere Besucherinnen und Besucher sowie
gegen die eingesetzten Ordnungskräfte einge-
setzt.

Schließlich führte der Scherbenteppich zu
Schäden an den Fahrzeugen der eingesetzten
Einsatz- und Rettungsdienste und erschwerte
die Arbeit der Einsatzkräfte. Insbesondere durch
Schäden an Rettungsfahrzeugen können im Ein-
zelfall u. U. akute, lebensrettende Einsätze nur
mit erheblicher Zeitverzögerung durchgeführt
werden.

In 2010 zusätzlich bereitgestellte Glassammel-
behälter wurden für sich genommen nur wenig
genutzt und führten nicht zu einer nennenswer-
ten Reduzierung des Scherbenteppichs auf den
Straßen.

Eine Reinigung der Straßen während der Veran-
staltung ist aufgrund des hohen Besucherauf-
kommens nicht möglich.

Die von den Glasbehältnissen und Scherben
ausgehende Gefahr kann durch die Kräfte der
Polizei, der Feuerwehr, den Hilfsorganisationen,
dem Ordnungs- und Servicedienst und der
AWISTA, nicht wirkungsvoll beseitigt bzw. auf
ein hin-nehmbares Maß reduziert werden.

Gleichartige Allgemeinverfügungen in den Jah-
ren 2011 bis 2022 hatten die Sicherheit des Kar-
nevals erheblich verbessert. Die Zahl der
Schnittverletzungen durch Glasscherben konnte
durch diese Maßnahme drastisch reduziert wer-
den. Die Besucherinnen und Besucher haben
diese Verbesserung praktisch durchgängig sehr
positiv aufgenommen.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten
Aspekte, insbesondere der Erkenntnisse aus
dem Jahr 2010 bestehen keine Zweifel daran,
dass auch in der kommenden Karnevalszeit mit
erheblichen Personen- und/oder Sachschäden
gerechnet werden muss, wenn das Mitführen
und/oder das Benutzen von Glasbehältnissen
nicht untersagt wird.
Um diese Gefährdungsreduzierung nachhaltig
zu gewährleisten, wird auch im kommenden
Jahr ein Mitführungs- und Benutzungsverbot
von Glasbehältnissen für er-forderlich gehalten.

Zu 1.

Gemäß §§ 1, 3, 4 und 5 des Gesetzes über Auf-
bau und Befugnisse der Ordnungsbehörden –
Ordnungsbehördengesetz (OBG) bin ich die für
die getroffene Anordnung zuständige Behörde.

Nach § 14 Absatz 1 Ordnungsbehördengesetz
können die Ordnungsbehörden die notwendi-
gen Maßnahmen treffen, um eine im Einzelfall
bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit
oder Ordnung abzuwehren.

Eine derartige Gefahr besteht darin, dass bei
ungehindertem Ablauf des Geschehens sicher
damit zu rechnen ist, dass die Besucherinnen
und Besucher des Düsseldorfer Straßenkarne-
vals Getränke in Glasbehältnissen in die Altstadt
mitbringen und dort konsumieren werden, und
dass sie die Glasbehältnisse anschließend nicht
ordnungsgemäß entsorgen werden, sondern so
auf die Straße stellen bzw. werfen, dass die
Behältnisse nachfolgend zerstört werden mit

der Folge, dass anschließend Besucherinnen
und Besucher über die Scherben stolpern
und/oder sich bei sonstigen Stürzen an den
Scherben verletzen werden.
Aufgrund der großen Mengen ist auch damit zu
rechnen, dass Scherben durch das Schuhwerk
dringen und Verletzungen der Feiernden verur-
sachen.
Von den Glasflaschen und Gläsern geht zudem
eine erhebliche Gefahr für Leib, Leben und
Gesundheit aus, wenn diese missbräuchlich als
Wurf- und Stichwaffen gegen Menschen einge-
setzt werden.
Die Allgemeinverfügung richtet sich an alle Per-
sonen, die sich in dem unter Ziffer 3 genannten
Bereich aufhalten und Glasbehältnisse mit sich
führen bzw. diese benutzen.

Das Mitführ- und Benutzungsverbot von Glas-
behältnissen soll sicherstellen, dass Glasbehält-
nisse erst gar nicht in den unter Ziffer 3 genann-
ten Bereich gelangen. Dadurch soll eine gegen-
wärtige erhebliche Gefahr abgewendet werden.

Das Verbot ist geeignet, um Gefahren für die
Feiernden, Einsatzkräfte und unbeteiligte Dritte
durch Flaschen, Gläser und Glasscherben in
dem zu Karneval stark frequentierten Altstadt-
bereich abzuwehren und somit einen Beitrag zu
ihrer körperlichen Unversehrtheit zu leisten.

Ein milderes Mittel zur Erreichung dieses Zwek-
kes besteht nicht.
Aufklärungsmaßnahmen gegenüber den Besu-
cherinnen und Besuchern und die Erweiterung
der Entsorgungsmöglichkeiten – ohne ord-
nungsbehördliches Verbot – haben in den Jah-
ren bis 2010 nicht zu einer nennenswerten
Reduzierung des Scherbenaufkommens geführt.
Die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bei
rechtswidriger Abfallentsorgung reduziert in der
aktuellen Lage das Scherbenaufkommen nicht.
Eine abschreckende Wirkung könnte – wenn sie
sich überhaupt erreichen lässt – erst zu späte-
ren Terminen erzielt werden.

Auch die Aussprache von Platzverweisen in Ein-
zelfällen führt nicht zur Beseiti-gung der Gefahr,
da bei der hohen Besucherzahl naturgemäß nur
ein kleiner Bruchteil der aktiv ordnungswidrig
handelnden Personen festgestellt und entspre-
chend sanktioniert werden kann und überdies
auch in diesen Fällen die bereits verursachten
Scherben nicht mehr kurzfristig entfernt werden
können.

Die Voraussetzungen des § 19 OBG für die Inan-
spruchnahme nicht verantwortlicher Personen
sind gegeben, weil es um die Abwehr einer
gegenwärtigen erheblichen Gefahr für hohe
Rechtsgüter der Beteiligten geht. Eine
Beschränkung der Maßnahmen auf die ord-
nungswidrig handelnden Personen verspricht
aufgrund der hohen Fallzahlen keinen Erfolg.
Eine sofortige Entsorgung der Flaschen, Gläser
und Scherben durch dafür eingesetztes eigenes
Personal ist aufgrund des hohen Besucherauf-
kommens nicht realisierbar.
Für die in Anspruch genommenen Personen
ergibt sich aus dem Mitführungs- und Benut-
zungsverbot keine eigene Gefährdung und
keine Verletzung höherwertiger Pflichten.

In räumlicher und zeitlicher Hinsicht ist die
Maßnahme auf das erforderliche Maß
beschränkt.

Das Verbot ist, insbesondere unter Beachtung
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit (§ 15
OBG), auch angemessen.

Das Verbot der Benutzung und Mitführung von
Glasbehältnissen in dem unter Ziffer 2 und 3
bezeichneten zeitlichen und räumlichen Gel-
tungsbereich stellt zwar grundsätzlich eine Ein-
schränkung der allgemeinen Handlungsfreiheit
dar. Die Beeinträchtigung ist jedoch geringfügig,
weil die Möglichkeit verbleibt, Getränke etc. in
alternativen Behältnissen (z. B. aus Kunststoff)
mitzuführen und zu konsumieren.

Ausgenommen von dem unter Ziffer 1 angeord-
neten Mitführungsverbot von Glasbehältnissen
sind lediglich Getränkelieferantinnen und
Getränkelieferanten und Personen, welche
diese offensichtlich und ausschließlich zur
unmittelbaren Mitnahme zur häuslichen Ver-
wendung erworben haben. Für Getränkeliefe-
rantinnen und Getränkelieferanten sowie
Bewohnerinnen und Bewohner innerhalb des
räumlichen Geltungsbereiches besteht somit
weiterhin die Möglichkeit, Getränke bei den
Gewerbebetrieben anzuliefern bzw. mit nach
Hause zu nehmen. Bei diesem Personenkreis ist
eine kurzfristige ordnungswidrige Entsorgung
leerer Behältnisse im Straßenraum nicht anzu-
nehmen.

Der Verkauf von Getränken in Glasbehältnissen
zum Konsum außer Haus wird den in dem räum-
lichen Geltungsbereich gelegenen Gaststätten,
Imbissbetrieben und sonstigen Betrieben, die
üblicherweise Glasflaschen etc. verkaufen
(Kioske, Supermärkte, Einzelhandel usw.) mit
separaten Ordnungsverfügungen entsprechend
untersagt.

Zu 2.

Der zeitliche Geltungsbereich wurde aufgrund
der Erfahrungen der vergangenen Jahre festge-
legt. Die Erfahrungen aus den Jahren 2011 bis
2022 wurden dabei berücksichtigt.
An den aufgeführten Tagen ist das Besucher-
aufkommen in dem unter Ziffer 3 genannten
Bereich am Höchsten und damit auch das
Risiko, durch Flaschen, Glas und Glasscherben
verletzt zu werden.

Zu 3.

Die Festlegung des räumlichen Geltungsberei-
ches erfolgte unter Berücksichtigung der bisher
gewonnenen Erkenntnisse der Ordnungs- und
Sicherheitsbehörden.

Der Hauptanziehungspunkt für die Besucherin-
nen und Besucher des Straßenkarnevals ist der
unter Ziffer 3 genannte Bereich.

Der räumliche Geltungsbereich wurde auf die-
sen besonders gefährdeten Bereich der Altstadt
beschränkt.

Zu 4.

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung mei-
ner Verfügung zu Ziffer 1 ist gemäß § 80 Absatz
2 Nummer 4 Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO) im öffentlichen Interesse geboten. Ein
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gegen diese Verfügung eingelegter Rechtsbe-
helf entfaltet somit keine aufschiebende Wir-
kung.
Angesichts der drohenden Gefahr für die
geschützten Rechtsgüter, die von nicht ord-
nungsgemäß entsorgten Glasbehältnissen aus-
geht, kann der Ausgang eines verwaltungsge-
richtlichen Verfahrens nicht abgewartet werden.
Das private Interesse an der Nutzung von Glas-
behältnissen im öffentlichen Bereich muss für
den zeitlich und örtlich begrenzten Geltungsbe-
reich den bedeutenden Schutzgütern gegen-
über zurückstehen.

Dem Interesse des Einzelnen an der aufschie-
benden Wirkung eines Rechtsbehelfs kommt
mit Blick auf die schützenswerten Rechtsgüter,
insbesondere die körperliche Unversehrtheit,
eine nachrangige Bedeutung zu.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe Klage
erhoben werden. Die Klage ist bei dem Verwal-
tungsgericht

Düsseldorf (Bastionstraße 39, 40213 Düssel-
dorf) zu erheben.

Die vorgenannte Allgemeinverfügung wird hier-
mit bekannt gemacht.

Düsseldorf, 31. Oktober 2022

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Christian Zaum
Beigeordneter
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Die nachfolgende Bekanntmachung ist am 12. November 2022 auch durch Bereitstellung auf der städtischen Internetseite unter
https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c162580 auch öffentlich bekannt gemacht worden. Sie wird hier gem. § 9 der Hauptsatzung
bekannt gemacht.

1. Allgemeinverfügung
Mitführ- und Abbrennverbot für Feuerwerkskörper der Kategorie F2
in der Düsseldorfer Altstadt an Silvester 2022/2023
Gemäß § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden – Ordnungsbehördengesetz (OBG) – in Verbindung mit § 35 Satz
2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) erlässt der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düssel-
dorf für Silvester 2022 und Neujahr 2023 folgende

Gemäß § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Aufbau
und Befugnisse der Ordnungsbehörden – Ord-
nungsbehördengesetz (OBG) – in Verbindung
mit § 35 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen
(VwVfG NRW) erlässt der Oberbürgermeister
der Landeshauptstadt Düsseldorf für Silvester
2022 und Neujahr 2023 folgende

Allgemeinverfügung

1. Mitführ- und Abbrennverbot
für Feuerwerkskörper der Kategorie F2

Im Zeitraum von

Samstag, 31. Dezember 2022 (Silvester)
20:00 Uhr
bis
Sonntag, 1. Januar 2023 (Neujahr),
6:00 Uhr

ist das Mitführen und die Verwendung
pyrotechnischer Gegenstände der Katego-
rie F2 im Sinne von § 3a Abs. 1 Nr. 1 b des
Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe
(Sprengstoffgesetz - SprengG) auf allen
öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
sowie in öffentlichen Anlagen in dem aus
der als Anlage beigefügten Karte ersichtli-
chen Bereich untersagt. Die Karte ist
Bestandteil dieser Allgemeinverfügung.

Nachrichtlich wird der Geltungsbereich
umschrieben als das Gebiet zwischen Emi-
lie-Schneider-Platz, Altestadt, Ratinger Stra-
ße, Heinrich-Heine-Allee (westliche Seite
zwischen der Ratinger Straße und der Flin-
ger Straße einschließlich des gesamten Mit-
telstreifens), nördliche Seite der Flinger
Straße, an der Kreuzung zur Marktstraße
diagonal nach Südwesten zum Kreuzungs-
bereich Rheinstraße/Berger Straße wech-
selnd, südliche Seite der Rheinstraße, Aka-
demiestraße (östliche Seite), Hafenstraße
(nordwestliche Seite), Schulstraße (nördli-
che Seite), Rathausufer (östliche Seite),
Mannesmannufer (östliche Seite), Thomas-
straße (nördliche Seite einschließlich der
Freifläche nördlich der Thomasstraße) bis
zur Berger Allee (östliche Seite), von dort
entlang der südlichen Seite der Thomas-
straße zurück zum Mannesmannufer, die-
sem südlich folgend bis zum Johannes-Rau-
Platz (nördliche Seite), Horionplatz (östliche
Seite), Neusser Straße (westliche Seite),
Hubertusstraße (nördliche Seite), dort nord-
westlich entlang zum Parlamentsufer, von
dort weiter nördlich der westlichen Seite
des Unteren Rheinwerft folgend bis zum
Emilie-Schneider-Platz.

2. Anordnung der sofortigen Vollziehung

Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung
wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwal-
tungsgerichtsordnung angeordnet. Eine
etwa eingelegte Klage hat daher keine auf-
schiebende Wirkung.

3. Bekanntgabe

Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 41
Absatz 3 und 4 Satz 3 VwVfG NRW öffent-
lich bekannt gemacht und gilt am Tag nach
der ortsüblichen Bekanntmachung als
bekannt gegeben.

Sachverhalt

Diese Verfügung beruht auf folgendem Sach-
verhalt: Die Düsseldorfer Altstadt mit ihren
engen Gassen, dem Burgplatz und der Rhein-
uferpromenade ist zum Jahreswechsel traditio-
nell Anziehungspunkt für viele tausend Men-
schen, die dort das Neue Jahr begrüßen wollen.
Nach Feststellungen von Feuerwehr und Polizei
vor der erstmaligen Anordnung eines Verbotes
zum Jahreswechsel 2016/2017 wurden dabei
auf den öffentlichen Verkehrsflächen in großen
Zahlen Feuerwerkskörper abgebrannt, die
rechtlich als pyrotechnische Gegenstände der
Kategorie F2 einzuordnen sind. Für eine sichere
Benutzung dieser Feuerwerkskörper sind
Sicherheitsabstände von üblicherweise acht
Metern Radius vorgeschrieben, die von Perso-
nen frei sein und bleiben müssen. Diese Sicher-
heitsabstände wurden in großer Zahl nicht ein-
gehalten.
Des Weiteren wurden Raketen gezündet,
obwohl aufgrund der beengten räumlichen Ver-
hältnisse und der großen Personenzahlen
namentlich auf dem Burgplatz damit zu rechnen
war, dass die abstürzenden Reste (Holzstangen)
Personen treffen und verletzen würden. Derart
hervorgerufene Kopfplatzwunden wurden von
den Rettungsdiensten zum Jahreswechsel
2015/2016 als relativ hoher Anteil unter den ins-
gesamt 28 Hilfeleistungen bzw. Krankenhaus-
transporten des zur Silvesternacht am Burgplatz
stationierten Rettungs- und Sanitätsdienstes
erfasst.
Darüber hinaus wurden Einsatzkräfte von Poli-
zei, Feuerwehr, Ordnungsamt und Rettungs-
diensten in einer Vielzahl von Fällen – häufig
aus Personengruppen oder Menschenmengen
heraus - mit Feuerwerkskörpern beworfen oder
beschossen und dadurch in der Gesundheit
gefährdet und in der Arbeit behindert.
Neben pyrotechnischen Gegenständen der
Kategorie F2 wurden auch pyrotechnische
Gegenstände verwendet, die in Deutschland
nicht zugelassen sind.

Vor diesem Hintergrund wurde zum Jahres-
wechsel 2016/2017 erstmalig eine vergleichba-
re Allgemeinverfügung erlassen. Aufgrund der
positiven Resonanz wurde zu den Jahreswech-
seln 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 und 2021/2022 an dem Verbot des
Abbrennens bzw. Zünden von Feuerwerkskör-
pern der Kategorie F2 festgehalten.
Durch diese Maßnahme konnten Verletzungen
durch Feuerwerkskörper drastisch reduziert und
exzessive Auswirkungen vermieden werden.

Begründung

ZumMitführ- und Verwendungsverbot

Gemäß §§ 1, 3, 4 und 5 OBG bin ich die für die
getroffene Anordnung zuständige Behörde.
Die Maßnahme dient der Abwehr einer im Ein-
zelfall bestehenden Gefahr für die öffentliche
Sicherheit und ist damit nach § 14 Absatz 1 OBG
zulässig.
Bei ungehindertem Ablauf des Geschehens ist
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit zu erwarten, dass zum Jahreswechsel
2022/2023 zahlreiche Personen die Düsseldor-
fer Altstadt aufsuchen werden und dort auf
öffentlichen Verkehrsflächen pyrotechnische
Gegenstände der Kategorie F2 verwenden wer-
den, obwohl sie aufgrund der dichten Bebauung
und der großen Menschenmengen weder die
erforderlichen Sicherheitsabstände von Perso-
nen freihalten können, noch gewährleisten kön-
nen, dass keine Personen von Querschlägern
oder den Resten abgebrannter Raketen getrof-
fen werden.
Nach den Erfahrungen der früheren Jahre ist
zudem mit der Verwendung nicht zugelassener
Feuerwerkskörper unter Verstoß gegen § 5
Abs. 1 des Sprengstoffgesetzes (SprengG) zu
rechnen.
Schließlich ist nach den Erfahrungen früherer
Jahre auch damit zu rechnen, dass in nicht
geringer Zahl pyrotechnische Gegenstände
gezielt gegen Personen – insbesondere Einsatz-
kräfte – gerichtet werden.

Dieses Verhalten verursacht erhebliche Gefah-
ren für Leben und Gesundheit von Feiernden
wie Einsatzkräften. Erheblich ist auch die
Gefährdung der Funktionsfähigkeit staatlicher
Organe in Gestalt von Polizei und Rettungsdien-
sten, die durch einen »Beschuss« ihrer Kräfte
mit Feuerwerkskörpern unmittelbar in ihrer Ein-
satzfähigkeit und Aufgabenerledigung beein-
trächtigt werden. Im Rahmen des mir einge-
räumten Ermessens habe ich mich daher zu die-
ser Verfügung entschlossen.

Die Allgemeinverfügung richtet sich an alle Per-
sonen, die sich in dem bezeichneten Bereich
aufhalten und pyrotechnische Gegenstände im
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Sinne dieser Verfügung mit sich führen bzw.
verwenden wollen.

Das Verbot ist geeignet, um die beschriebenen
Gefahren abzuwehren.
Deutlich ist das an der gleichartigen Allgemein-
verfügung der letzten fünf Jahre zu erkennen,
auf Grund derer die Zahl der durch Verletzun-
gen von Feuerwerkskörpern behandelten Perso-
nen im Erste-Hilfe-Bereich auf Null gesunken
ist.
Ein geeignetes milderes Mittel zur Erreichung
dieses Zweckes besteht nicht:
Aufklärungsmaßnahmen gegenüber den Besu-
cherinnen und Besuchern sind nicht erfolgver-
sprechend, zumal nach den Erfahrungen der
Vorjahre ein nennenswerter Anteil seinen
Wohnsitz nicht in Düsseldorf hat und sich teil-
weise auch erst spontan zum Besuch der Stadt
entschließt. Für pyrotechnische Gegenstände
der Kategorie F2 sind die erforderlichen stan-
dardisierten und leicht verständlichen Informa-
tionen über die Sicherheitsabstände regelmäßig
Gegenstand der entsprechenden Bedienungs-
anleitungen. Diese werden von den Betroffenen
erst gar nicht zur Kenntnis genommen oder
bewusst missachtet.
Bei Personen, die sich nicht zugelassene Feuer-
werkskörper beschaffen, oder die Feuerwerks-
körper gegen Personen richten, ist aufgrund der
i.d.R. zumindest bedingt vorsätzlichen Bege-
hungsform anzunehmen, dass sie Gesundheits-
gefahren für sich und andere billigend in Kauf
nehmen.

Mittel des Strafrechts oder des Ordnungswid-
rigkeitenrechts sind nicht geeignet, die in der
konkreten Situation zu befürchtenden Gesund-
heitsschäden zu verhindern. Sie waren auch bis-
lang schon grundsätzlich möglich, haben aber
keine erkennbare Wirkung gehabt. Wesentliche
Ursache dafür ist der Umstand, dass eine kon-
krete Zuordnung einzelner Feuerwerkskörper zu
identifizierten Personen unter den Bedingungen
der Silvesternacht mit Dunkelheit und hohen
Personendichten weder für die Geschädigten
noch für sonstige Zeugen oder die Einsatzkräfte
möglich ist.

Die Verfügung richtet sich an alle Personen, die
den fraglichen Bereich zum Jahreswechsel mit
Feuerwerkskörpern betreten wollen und damit
auch an sog. Nichtstörer im Sinne des § 19 OBG,
etwa wenn diese Personen den Bereich unter
Mitführung von pyrotechnischen Gegenständen
der Kategorie F2 nur passieren wollen und/oder
für das Abbrennen ihrer zugelassenen Feuer-
werkskörper – abweichend von den o. a.
Annahmen – ausnahmsweise doch über eine
Fläche verfügen, auf der sie die bestimmungs-
gemäße Verwendung gewährleisten können.
Die Inanspruchnahme der Nichtstörer ist jedoch
gem. § 19 OBG zulässig. Die Maßnahme dient
der Abwehr der oben bezeichneten erheblichen
Gefahr, nämlich dem Schutz von Leben und
Gesundheit sowohl der Besucherinnen und
Besucher als auch der eingesetzten Kräfte von
Sicherheitsbehörden und Rettungsdiensten.
Diese Gefahr ist auch gegenwärtig, da mit ihrem
Eintritt bei ungehindertem Ablauf der Gescheh-
nisse in allernächster Zeit mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit zu rechnen ist.
Maßnahmen gegen Störer oder durch eigene
Maßnahmen der Ordnungsbehörde sind nicht
rechtzeitig möglich: Ist ein Feuerwerkskörper
erst einmal missbräuchlich gezündet, so ist es

i. d. R. zu spät für sichernde Maßnahmen zum
Schutz der oben genannten Rechtsgüter. Die
missbräuchliche Verwendung von Feuerwerks-
körpern erfolgte in früheren Jahren zudem im
Schutz der Dunkelheit und vielfach aus großen
Personengruppen heraus, so dass die entspre-
chenden Störer nicht rechtzeitig vor dem Scha-
denseintritt erkannt werden können.
Für die in Anspruch genommenen Personen
ergeben sich aus dem Mitführungs- und
Abbrennverbot keine eigene Gefährdung und
keine Verletzung höherwertiger Pflichten.

In zeitlicher und räumlicher Hinsicht ist die
Maßnahme auf das erforderliche Maß
beschränkt.

Der Zeitraum des Mitführungs- und Verwen-
dungsverbotes wurde aufgrund der polizeili-
chen Erfahrungen der vergangenen Jahre
bestimmt: Im Laufe der späteren Abendstunden
steigt die Zahl der Personen an, die sich im Gel-
tungsbereich des Verbotes auf öffentlichen Flä-
chen aufhalten und den Jahreswechsel auf der
Straße feiern möchten. Diese verbleiben dort in
großer Zahl bis etwa ein Uhr. Nachfolgend sin-
ken die Besucherzahlen zwar erheblich, es ver-
bleiben aber immer noch viele Menschen bis in
die frühen Morgenstunden auf den Straßen und
Plätzen – teilweise abhängig von der Wetterla-
ge. Diese Personen waren in vergangenen Jah-
ren zu einem großen Anteil erheblich alkoholi-
siert.
Mit einem Beginn des Verbotes erst um 20:00
Uhr wird es den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern der fraglichen Bereiche zugleich ermög-
licht, Gäste zu empfangen und mit ihnen auf pri-
vaten Flächen das mitgebrachte Feuerwerk
abzubrennen. Andererseits werden sie auch
nicht nennenswert darin eingeschränkt, Silve-
sterfeiern außerhalb der Verbotszone zu besu-
chen und dazu eigenes Feuerwerk mitzubrin-
gen.
Ein früheres Ende des Verbotes kommt nicht in
Betracht, obwohl die Personenzahlen erfah-
rungsgemäß ab etwa ein Uhr sinken: Die ver-
bleibenden Personen sind aufgrund ihrer Alko-
holisierung wegen des damit abnehmenden
Reaktionsvermögens zum einen stärker gefähr-
det, zum anderen erhöht die alkoholbedingte
Enthemmung zugleich die Neigung zu einem
bestimmungswidrigen Gebrauch von Feuer-
werkskörpern.

Räumlich wurde der Geltungsbereich auf der
Grundlage der Berichte von Polizei und Feuer-
wehr bestimmt und im Hinblick auf die Erfah-
rungen des Vorjahres im Bereich des Unteren
Rheinwerfts übernommen. In dem umschriebe-
nen Bereich können bereits aufgrund der örtli-
chen Verhältnisse in schmalen Gassen die
sprengstoffrechtlichen Sicherheitsabstände
kaum oder gar nicht eingehalten werden. So
sind im fraglichen Bereich zahlreiche Straßen
und Gassen weniger als acht Meter breit.
Darüber hinaus ist dort in der Silvesternacht mit
Personenzahlen und –dichten zu rechnen, die
eine zulassungskonforme Verwendung von Feu-
erwerkskörpern unmöglich machen. Letzteres
gilt auch für die größeren Freiflächen innerhalb
des Bereiches wie etwa den Burgplatz, den
Marktplatz, die Rheinuferpromenade und das
Untere Rheinwerft und das Mannesmannufer
sowie Johannes-Rau-Platz, Apollo-Wiese und
die Bereiche unter und auf der Rheinkniebrücke.
Diese würden zwar flächenmäßig u. U. das

Abbrennen von Feuerwerkskörpern zulassen,
sie werden aber speziell zum Jahreswechsel
von einer solchen Vielzahl von Personen aufge-
sucht, dass pyrotechnische Gegenstände der
Kategorie F2 auch dort nicht ohne Gefahren für
Verwenderinnen und Verwender sowie Dritte
abgebrannt werden können. Angesichts der
hohen Personenzahlen kommt die Herausnahme
einzelner, zuletzt schwächer frequentierter Flä-
chen wie etwa des Marktplatzes aus dem Gel-
tungsbereich nicht in Betracht, weil Verdrän-
gungseffekte aus den umliegenden gesperrten
Bereichen sicher zu erwarten wären.

Das Verbot ist auch angemessen. Mit der Ver-
wendung pyrotechnischer Gegenstände unter
Missachtung der Sicherheitsabstände wird die
Grenze von der Belästigung zur Gefährdung von
Menschen im Einwirkungsbereich der Gegen-
stände überschritten. Sie ist deshalb bereits
unzulässig und stellt für die Adressaten keine
neue Belastung dar.
Die Verbringung und Verwendung nicht zuge-
lassener Feuerwerkskörper ist gem. § 5 Abs. 1
SprengG generell unzulässig, gleiches gilt für
den Umgang mit pyrotechnischen Gegenstän-
den höherer Kategorien ohne die jeweils vorge-
schriebene Erlaubnis.
Die zusätzliche Belastung durch diese Verfü-
gung besteht darin, dass bereits das Mitführen
an sich zugelassener Feuerwerkskörper in dem
fraglichen Bereich untersagt wird, sowie das
Abbrennen auf öffentlichen Flächen, die sich im
Einzelfall doch als geeignet im Sinne des
Sprengstoffrechts erweisen könnten. Der damit
verbundene Eingriff in die allgemeine Hand-
lungsfreiheit ist jedoch als gering zu bewerten.
Festzuhalten ist zunächst, dass die Maßnahme
auf Feuerwerkskörper der Kategorie F2
beschränkt ist, so dass die weniger problemati-
schen Feuerwerkskörper der Kategorie F1 ohne
weiteres mitgeführt und benutzt werden dürfen.
Der Umgang und insbesondere das Verwenden
von Feuerwerkskörpern der weiteren Katego-
rien sind nur besonders sachkundigen Personen
gestattet und damit grundsätzlich verboten.
Anhaltspunkte dafür, dass Verstöße durch
besonders berechtigte Personenkreise began-
gen würden, haben sich nicht ergeben.
Soweit Feuerwerkskörper von anderen Orten im
Stadtgebiet an andere Orte verbracht werden
sollen, sind dazu aufgrund der beschränkten
Größe und überwiegend nur für Fußgängerin-
nen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und
Radfahrer passierbaren Verbotszone ggf.
Umwege erforderlich, die fußläufig im Vergleich
zu einem direkten Durchqueren der Verbotszo-
ne nur unwesentlich länger sind.
Den Belangen der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des Gebietes, die andernorts Feuerwerks-
körper gerade der Kategorie F2 zünden möch-
ten, wird durch die zeitliche Begrenzung Rech-
nung getragen, im Übrigen ist es ihnen zuzumu-
ten, pyrotechnische Gegenstände ggf. an geeig-
neten Orten außerhalb der Verbotszone zu ver-
wahren.
Personen, die über geeignete Abbrennflächen
auf Privatgrundstücken verfügen, steht es frei,
ihre Feuerwerkskörper schon vor Beginn des
Verbotszeitraumes dorthin zu verbringen und
dann dort zu verwenden.
Ob Flächen auf öffentlichen Verkehrsflächen
bei hinreichender Größe geeignete Abbrenn-
plätze für derartige Feuerwerkskörper sein kön-
nen, kann hier offenbleiben: Sollten einzelne
Feiernde derartige Flächen tatsächlich gezielt
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und planmäßig aufsuchen wollen, dann ist auf-
grund des bestehenden Gemeingebrauchs
höchst ungewiss, ob gerade sie diese Flächen
zum gewünschten Zeitpunkt überhaupt nutzen
können. Sie müssen also ohnehin damit rech-
nen, dass es ihnen nicht möglich sein könnte,
das Feuerwerk innerhalb des fraglichen Berei-
ches abbrennen zu können.
Mittelbar könnte das Verbot auch Verkaufsstel-
len von Feuerwerkskörpern im Geltungsbereich
beeinträchtigen, da potentielle Kundinnen und
Kunden etwa nach 20:00 Uhr gekaufte Feuer-
werkskörper nicht mehr aus dem Geltungsbe-
reich hinaus verbringen können. Im Geltungsbe-
reich ansässige Betriebe, konnten sich durch die
gängige Praxis der letzten Jahre bereits auf die
geltende Rechtsgrundlage – einschließlich die-
ses Verbots - einstellen, gleiches gilt für mögli-
che neu ansässige Betriebe. Eine weitergehende
Erhaltung möglicher Verkaufschancen ist ange-
sichts der gefährdeten Rechtsgüter nicht gebo-
ten.

Zur Anordnung der sofortigen Vollziehung

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung mei-
ner Verfügung ist gemäß § 80 Absatz 2 Num-
mer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung im
öffentlichen Interesse geboten. Ein gegen diese
Verfügung eingelegter Rechtsbehelf entfaltet
somit keine aufschiebende Wirkung.
Angesichts der Gefährdung der Rechtsgüter
Leben und Gesundheit kann der Ausgang eines
etwaigen verwaltungsgerichtlichen Verfahrens
nicht abgewartet werden. Das private Interesse
am Abbrennen von Feuerwerk im öffentlichen
Bereich sowie am Transport von Feuerwerks-
körpern in dem gesperrten Bereich muss dabei
zurückstehen.
Das Interesse des Einzelnen an einer aufschie-
benden Wirkung eines Rechtsbehelfs ist in die-
ser Situation geringer zu gewichten.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe Klage
erhoben werden. Die Klage ist bei dem Verwal-
tungsgericht Düsseldorf
(Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf)
zu erheben.

Die vorstehende Allgemeinverfügung wird
hiermit bekannt gemacht.

Düsseldorf, 02.11.2022

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Christian Zaum
Beigeordneter
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Jahresabschluss der Düsseldorfer Transfer GmbH
Die Gesellschafterversammlung der Düssel-
dorfer Transfer GmbH hat am 24. Juni 2022
den Jahresabschluss zum 31.12.2021 festgestellt
und über die Gewinnverwendung wie folgt
beschlossen: Der Jahresüberschuss wird auf
neue Rechnung vorgetragen.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen am
Konrad-Adenauer-Platz 9, 40210 Düsseldorf
zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und
des Lageberichtes beauftragte Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Solidaris Revisions-GmbH,
Köln, hat am 10. Mai 2022 folgenden uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen
Abschlussprüfers

An die Düsseldorfer Transfer GmbH, Düsseldorf

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Düsseldor-
fer Transfer GmbH, Düsseldorf, – bestehend
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der
Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezem-
ber 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir
den Lagebericht der Düsseldorfer Transfer
GmbH, Düsseldorf, für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

– entspricht der beigefügte Jahresabschluss
in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 31. Dezember
2021 sowie ihrer Ertragslage für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2021 und

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen
steht dieser Lagebericht in Einklang mit
dem Jahresabschluss, entspricht den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften und stellt
die Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir,
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts" unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
und des Aufsichtsrats für den
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen-
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu
ermöglichen, und um ausreichende geeignete
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht
erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers
für die Prüfung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften
entspricht und die Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt,
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen,
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss
und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten
resultieren und werden als wesentlich angese-
hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes
Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken

wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht, planen
und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellun-
gen nicht aufgedeckt werden, ist bei Ver-
stößen höher als bei Unrichtigkeiten, da
Verstöße betrügerisches Zusammenwirken,
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-
keiten, irreführende Darstellungen bzw. das
Außerkraftsetzen interner Kontrollen bein-
halten können.
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– gewinnen wir ein Verständnis von dem für
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die
Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben.

– beurteilen wir die Angemessenheit der von
den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und
damit zusammenhängenden Angaben.

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnachwei-
se, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-
benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Anga-
ben im Jahresabschluss und im Lagebericht
aufmerksam zu machen oder, falls diese
Angaben unangemessen sind, unser jeweili-
ges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir zie-
hen unsere Schlussfolgerungen auf der
Grundlage der bis zum Datum unseres
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder
Gegebenheiten können jedoch dazu führen,
dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstä-
tigkeit nicht mehr fortführen kann.

– beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den
Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-
ses einschließlich der Angaben sowie ob
der Jahresabschluss die zu Grunde liegen-
den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so
darstellt, dass der Jahresabschluss unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft vermittelt.

– beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm
vermittelte Bild von der Lage des
Unternehmens.

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebe-
richt durch. Auf Basis ausreichender geeig-
neter Prüfungsnachweise vollziehen wir
dabei insbesondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von den gesetzlichen Ver-
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen

Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsori-
entierten Angaben sowie zu den zugrunde
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es
besteht ein erhebliches unvermeidbares
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich
von den zukunftsorientierten Angaben
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Ver-
antwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-
lich etwaiger Mängel im internen Kontroll-
system, die wir während unserer Prüfung fest-
stellen.

Köln, am 10. Mai 2022

Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Torsten Hellwig gez. Jan Ramthun
Torsten Hellwig Jan Ramthun
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
Steuerberater Steuerberater

Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021
und Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2021
der Düsseldorfer Transfer GmbH, Düsseldorf,
haben wir in Übereinstimmung mit den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften und den
Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von
Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.) erstellt.

Zu dem von uns erteilten uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk verweisen wir auf Tz. 3
Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.

Köln, 10. Mai 2022

Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Torsten Hellwig Jan Ramthun
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
Steuerberater Steuerberater

Düsseldorf, 26.10.2022

Claudia Diederich
Geschäftsführerin
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Jahresabschluss der Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH
Die Gesellschafterversammlung der Zukunfts-
werkstatt Düsseldorf GmbH hat am 24. Juni
2022 den Jahresabschluss zum 31.12.2021 fest-
gestellt und über die Gewinnverwendung wie
folgt beschlossen: Der Jahresüberschuss wird
auf neue Rechnung vorgetragen.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen am
Konrad-Adenauer-Platz 9, 40210 Düsseldorf
zur Einsichtnahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und
des Lageberichtes beauftragte Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Solidaris Revisions-GmbH,
Köln, hat am 10. Mai 2022 folgenden uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen
Abschlussprüfers

An die Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH,
Düsseldorf

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Zukunfts-
werkstatt Düsseldorf GmbH, Düsseldorf,
– bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember
2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber
hinaus haben wir den Lagebericht der Zukunfts-
werkstatt Düsseldorf GmbH, Düsseldorf,
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

– entspricht der beigefügte Jahresabschluss
in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzla-
ge der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2021 und

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen
steht dieser Lagebericht in Einklang mit
dem Jahresabschluss, entspricht den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften und stellt
die Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir,
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts" unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
und des Aufsichtsrats für den
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-

fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen-
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu
ermöglichen, und um ausreichende geeignete
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht
erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers
für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften
entspricht und die Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt,
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen,
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss
und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten
resultieren und werden als wesentlich angese-
hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes
Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken

wesentlicher – beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter – falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht, planen
und führen Prüfungshandlungen als Reakti-
on auf diese Risiken durch sowie erlangen
Prüfungsnachweise, die ausreichend und
geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass
wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, ist bei Verstößen höher als
bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen.

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die
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Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben.

– beurteilen wir die Angemessenheit der von
den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und
damit zusammenhängenden Angaben.

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnachwei-
se, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-
benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen Anga-
ben im Jahresabschluss und im Lagebericht
aufmerksam zu machen oder, falls diese
Angaben unangemessen sind, unser jeweili-
ges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir zie-
hen unsere Schlussfolgerungen auf der
Grundlage der bis zum Datum unseres
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder
Gegebenheiten können jedoch dazu führen,
dass die Gesellschaft ihre Unternehmens-
tätigkeit nicht mehr fortführen kann.

– beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den
Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlus-
ses einschließlich der Angaben sowie ob
der Jahresabschluss die zu Grunde liegen-
den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so
darstellt, dass der Jahresabschluss unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft vermittelt.

– beurteilen wir den Einklang des Lagebe-
richts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm
vermittelte Bild von der Lage des Unterneh-
mens.

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebe-
richt durch. Auf Basis ausreichender geeig-
neter Prüfungsnachweise vollziehen wir
dabei insbesondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von den gesetzlichen Ver-
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen
Annahmen nach und beurteilen die sach-
gerechte Ableitung der zukunftsorientierten

Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsori-
entierten Angaben sowie zu den zugrunde
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es
besteht ein erhebliches unvermeidbares
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich
von den zukunftsorientierten Angaben
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Ver-
antwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-
lich etwaiger Mängel im internen Kontroll-
system, die wir während unserer Prüfung fest-
stellen.

Köln, am 10. Mai 2022

Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Torsten Hellwig gez. Jan Ramthun
Torsten Hellwig Jan Ramthun
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
Steuerberater Steuerberater

Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021
und Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2021
der Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH, Düs-
seldorf, haben wir in Übereinstimmung mit den
deutschen gesetzlichen Vorschriften und den
Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von
Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.) erstellt.

Zu dem von uns erteilten uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk verweisen wir auf Tz. 3
Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.

Köln, 10 Mai 2022

Solidaris Revisions-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Torsten Hellwig Jan Ramthun
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
Steuerberater Steuerberater

Düsseldorf, 25.10.2022

Claudia Diederich
Geschäftsführerin
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– Ordnungsamt –

des Bescheides 5328 0006 1071 1064 SB 53
vom 12.09.2022 an Andreas Adams, Bend-
straße 2, 41352 Korschenbroich

des Bescheides 5327 0005 1949 7536 SB 54
vom 07.09.2022 an Amir Alirezaei, Laerholz-
straße 19, 44801 Bochum

des Bescheides 5327 0005 1966 6540 SB 04
vom 21.09.2022 an Jeffery I. J. Verdickt,
Dambruggestraat 22/101, 2060 Antwerpen,
Belgien

des Bescheides 5327 0005 1966 4246 SB 57
vom 19.09.2022 an Serife Akilli, Kaneelstraat 8,
5612 LJ Eindhoven, Niederlande

des Bescheides 5329 0005 0421 8921 SB 57
vom 26.09.2022 an George Grigore,
Str. Pescarusi 54, 310263 Arad, Rumänien

des Bescheides 5327 0005 1966 8810 SB 53
vom 30.09.2022 an Santiago Monfort Villa,
Carrer de Joaqauin Costa 1, 46005 Valencia,
Spanien

des Bescheides 5327 0005 1971 7161 SB 59
vom 27.09.2022 an Jean A. M. A. Aretz,
Panisveld 14, 3770 Riemst, Belgien

des Bescheides 5327 0005 1971 5860 SB 59
vom 27.09.2022 an Mitchel Wilhelmus Patricia
Schaefer, Esdoornlaan 15a,
6042 GW Roermond, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 1959 0013 SB 14
vom 23.09.2022 an Gheorghita Onica,
Str. Capitan Savulescu 39, Jud. DB Sat. Pobu
Cristinii (Com. Potlogi), Rumänien

des Bescheides 5328 0005 1108 6724 SB 17
vom 06.10.2022 an Celine Pauline Schneider,
Kamper Weg 105, 40627 Düsseldorf

des Bescheides 5327 0005 1936 7829 SB 13
vom 30.09.2022 an Rachid Azdad, Zeis 13,
5391 CH Nuland, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 1950 0022 SB 18
vom 29.09.2022 an Vitalii Ponomarov,
ul. Piesza 3/13, 70-633 Szczecin, Polen

des Bescheides 5327 0005 1896 1905 SB 121
vom 07.10.2022 an Dimitrov Borisov Slaucho,
Jk. Iztok 27, 6100 Kazanlak, Bulgarien

des Bescheides 5329 0005 0425 6688 SB 64
vom 06.10.2022 an Angel Angelov, Ul. Shestna-
deseta Nr. 7, 9240 Balskovo, Bulgarien

des Bescheides 5327 0005 1917 3870 SB 13
vom 30.09.2022 an Derek Guy-Albert de
Villenfagne de Sorinnes,
Avenue Alphonse XIII 14, 1180 Uccle, Belgien

des Bescheides 5327 0005 1926 3276 SB 17
vom 23.09.2022 an Jelke van Dronkelaan,
Rutbeek 1, 2033 BK Zwolle, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 19444 0330 SB 64
vom 27.09.2022 an Nikoforos Orfanakos,
Parnithos Street 56, 135 62 Attiki, Griechenland

des Bescheides 5327 0005 1959 7522 SB 119
vom 07.10.2022 an Diego Pirro, Via Guglielmo
Marconi 89, 20010 Arluno MI, Italien

des Bescheides 5327 0005 1945 7771 SB 119
vom 10.10.2022 an Zeljko Mingers,
Hoofdstraat 304, 6372 ET Landgraaf,
Niederlande

des Bescheides 5327 0005 1969 6318 SB 116
vom 06.10.2022 an Jorian Hekman, Glintweg 3,
8148 RM Lemele, Niederlande

des Bescheides 5329 0005 0431 3827 SB 53
vom 27.10.2022 an Antonio Grundza,
Leichlinger Straße 21, 40591 Düsseldorf

des Bescheides 5327 0005 1969 3785 SB 06
vom 27.09.2022 an Feras Allahham, Zuidelijke
Parallelweg 153, 6812 BZ Arnhem, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 1966 7806 SB 08
vom 27.09.,2022 an Mees Willem Janssen,
Julianasingel 8b, 5802 AV Venray, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 1976 0067 SB 17
vom 30.09.2022 an Mesut Öztekin, Rijngraaf-
straat (0) 8, 3630 Maasmechelen, Belgien

des Bescheides 5327 0005 1945 2494 SB 18
vom 04.10.2022 an Istvan Gabor, Str. Mara 17,
437137 Maramures-Cybo, Rumänien

des Bescheides 5329 0005 0418 0924 SB 08
vom 10.10.2022 an Michael Volkmer,
Hohenzollernallee 4, 40235 Düsseldorf

des Bescheides 5327 0005 1952 0589 SB 02
vom 27.09.2022 an Joske Poelstra,
Diepswal 17, 9351 TA Leek, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 1952 6510 SB 02
vom 27.09.2022 an Isaac Toloche, Chem.
Des Orneaux 30, 1066 Epalinges, Schweiz

des Bescheides 5327 0005 1969 3904 SB 114
vom 04.10.2022 an Lukasz Duraj,
Wasjaijeza 3/3, 80-318 Gdansk, Polen

des Bescheides 5329 0005 0428 5475 SB 122
vom 27.09.2022 an Fatima Yotli,
Kruppstraße 84, 40227 Düsseldorf

des Bescheides 5327 0005 1958 9481 SB 114
vom 05.10.2022 an Emre Erdogan, Sperwer-
straat 27, 3362 EN Sliedrecht, Nieederlande

des Bescheides 5327 0005 1933 8012 SB 118
vom 06.10.2022 an Fuad Maglic, Decja Vas,
8210 Trebnje, Slowenien

des Bescheides 5327 0005 1954 5573 SB 116
vom 04.10.2022 an Dino Huma, Jud. Nt. Sat 0,
617146 Cracal Negru, Rumänien

des Bescheides 5327 0005 1959 0633 SB 65
vom 30.09.2022 an Jill Koninas, Genrayweg 17,
5916 NG Venlo, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 1958 9228 SB 18
vom 29.09.2022 an Werner A. Groen van
Prinstererlaan 76, 5237 CGWen Bosch,
Niederlande

Öffentliche Zustellungen
des Bescheides 5327 0005 1966 4629 SB 121
vom 14.09.2022 an Hamid Shafiei, Eidereend-
straat 41, 2492 NJ ‚S-Gravenhage, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 1975 7309 SB 121
vom 28.09.2022 an Redouane Seraoui,
rue Froidevaus 47, 75014 Paris, Frankreich

des Bescheides 5327 0005 1910 0849 SB 112
vom 19.10.2022 an Catalin Cozma, Suitbertus-
straße 20, 40223 Düsseldorf

des Bescheides 5328 0006 1113 8139 SB 03
vom 07.10.2022 an Burcu Coskun, Kronen-
straße 4, 40217 Düsseldorf

des Bescheides 5329 0005 0430 3228 SB 13
vom 07.10.2022 an Can Chasan, Sonnenberger
Straße 42/3, 6820 Frastanz, Österreich

des Bescheides 5327 0005 1927 2747 SB 122
vom 08.09.2022 an Luis Vitorino, B Da Prageira
Bloco 0 5r/c, 2520 Peniche, Portugal

des Bescheides 5327 90005 1945 7755 SB 14
vom 15.09.2022 an Mehmet Kaan Yildirim,
Londoner Bogen 26, 44269 Dortmund

Die Bescheide können beim Ordnungsamt der
Landeshauptstadt Düsseldorf, Erkrather Str 1-3,
40233 Düsseldorf, Zimmer 110 eingesehen,
bzw. in Empfang genommen werden.

Mit der öffentlichen Zustellung werden Fristen
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.

– Steueramt –

des Bescheides vom 23.08.2022 zu Vertrags-
gegenstand 52211 00 5004 9006 4 an Firma
Rehoboth La Prospérité GmbH, vertreten durch
den Geschäftsführer Jiaguo Liu, letzte bekannte
Anschrift Fritz-Vomfelde-Straße 34,
40547 Düsseldorf

des Bescheides vom 23.09.2022 zu Vertrags-
gegenstand 52211 00 4200 5614 2 an Herrn
Christian Clever, letzte bekannte Anschrift:
Heerdter Landstraße 245; 40549 Düsseldorf

des Bescheides vom 18.08.2022 zu Vertrags-
gegenstand 52211 00 5004 7324 0 an Herrn
Patryk Gabriel Grzankowski, letzte bekannte
Anschrift: Bingener Weg 22, 40229 Düsseldorf

des Bescheides vom 18.10.2022 zu Vertrags-
gegenstand 52211 00 5005 1281 5 an Frau
Mioara-Dana Lupu, letzte bekannte Anschrift
Höherweg 282 h in 40231 Düsseldorf

des Bescheides vom 18.10.2022 zu Vertragsge-
genstand 52211 00 5004 0678 0 an die Manh
Dung Make Up & Beauty Artistry UG, vertreten
durch den Geschäftsführer Herrn Manh Dung
Nguyen, letzte bekannte Anschrift Tonhallen-
straße 10 in 40211 Düsseldorf
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der Bescheide vom 08.09.2022 zu Vertrags-
gegenstand 52211 00 5004 0892 9 an
Frau En Nur Sarikaya, letzte bekannte Anschrift:
Am Hackenbruch 85 in 40231 Düsseldorf

des Bescheides vom 18.08.2022 zu Vertrags-
gegenstand 52211 00 5006 0710 7 an Frau
Gabriela-Flroentina Galupa, letzte bekannte
Anschrift: Ellerstraße 98, 40227 Düsseldorf

des Bescheides vom 06.09.2022 zu Vertrags-
gegenstand 52211 00 3390 6927 2 an die
Firma W & A Autotechnik GmbH, vertreten
durch den Geschäftsführer Smolenski,
Waldemar, letzte bekannte Anschrift:
Am Heerdter Hof 15, 40549 Düsseldorf

des Bescheides vom 16.08.2022 zu Vertrags-
gegenstand 52211 00 5005 1138 0 an die
GEFH GmbH, vertreten durch den Geschäfts-
führer Han, Xuehui; letzte bekannte Anschrift:
Wiesenstraße 21, 40549 Düsseldorf

des Bescheides vom 10.01.2022 zu Vertrags-
gegenstand 52221 00 5001 8871 0
an Herrn Oleg Kovalev, UL. Wlasowa 45-122,
117393 MOSKAU, RUSSISCHE FOED.

des Bescheides vom 31.10.2022 zu Vertrags-
gegenstand 52211 00 5005 7766 6
an Frau Teresa Rydzewska, letzte bekannte
Anschrift Bülowstraße 15, 40476 Düsseldorf

Die Schriftstücke können beim Steueramt,
Aachener Str. 21, 40223 Düsseldorf ein-
gesehen bzw. in Empfang genommen werden.

Mit der öffentlichen Zustellung werden Fristen
in Gang gesetzt nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.

– Stadtkasse –

Die Eintragungsanordnung
VLST00916572/0014 vom 17.10.2022
an Beatriz Elena Arcila, Bilker Allee 138
in 40217 Düsseldorf.

Die Eintragungsanordnung
VLST00652808/0013 vom 17.10.2022
an Suras Mihai, Potsdamer Straße 45
in 40599 Düsseldorf.

Die Eintragungsanordnung
VLST00910576/0008 vom 12.10.2022
an Josip Agic, Bublitzer Straße 17
in 40599 Düsseldorf.

Die Eintragungsanordnung
VLST00060205/0033 vom 27.09.2022
an Cordula Jallow, Lindenstraße 47
in 40233 Düsseldorf.

Die Eintragungsanordnung kann bei der Stadt-
kasse der Landeshauptstadt Düsseldorf,
Erkrather Straße 349, 2. OG, Raum 218,
40231 Düsseldorf nach telefonischer Termin-
vereinbarung (0211/89-22467) eingesehen
bzw. in Empfang genommen werden.

Mit der öffentlichen Zustellung werden Fristen
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.

Jugendamt
– Unterhaltsvorschussstelle –

der Inverzugsetzung vom 27.10.2022 zum
Aktenzeichen 51/67-UV-015147-5840
an Herrn Chukwuezugo Ezechi, letzte bekannte
Anschrift: Höherweg 61, 40233 Düsseldorf.

des Bescheides vom 31.10.2022 zum Akten-
zeichen 51/67-UH-010434-2550 an Herrn
Whyte Chibuike Ekpemandu, letzte bekannte
Anschrift: Sudentenstraße 12, 50354 Hürth.

der rechtswahrenden Mitteilung nach § 7 (2)
UVG vom 02.11.2022 zum Aktenzeichen 51/67-
UV-021910-5860 an Herrn Michael Tetteh,
letzte bekannte Anschrift: unbekannt.

der Inverzugsetzung vom 03.11.2022 zum
Aktenzeichen 51/67-UV-038590-5840 an
Herrn Axmed Farax, letzte bekannte Anschrift:
Kuntuwarey, Somalia.

der Inverzugsetzung vom 03.11.2022 zum
Aktenzeichen 51/67-UV-038589-5840 an
Herrn Axmed Farax, letzte bekannte Anschrift:
Kuntuwarey, Somalia.

Die Schriftstücke können beim Jugendamt –
Unterhaltsvorschussstelle –, Willi-Becker-
Allee 10, 40227 Düsseldorf, Zimmer 301 ein-
gesehen bzw. in Empfang genommen werden.

Das Schriftstück gilt zwei Wochen nach
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung als
zugestellt. Mit der öffentlichen Zustellung wer-
den Fristen in Gang gesetzt nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen können.

Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz

der Gebührenbescheide Straßenreinigung und
Abfallentsorgung für das Grundstück Bismarck-
straße 63 vom 06.01.2021 für das Jahr 2021
und vom 05.01.2022 für das Jahr 2022 an Frau
Gräfin Katarzyna Leszczynska , Kundennummer
der AWISTA GmbH 25110135932, letzte hier
bekannte Adresse:
Bismarckstraße 63, 40210 Düsseldorf.

des Gebührenbescheides Straßenreinigung und
Abfallentsorgung für das Grundstück Glashüt-
tenstraße 57 vom 07.01.2021 für das Jahr 2020
an Frau Gräfin Katarzyna Leszczynska, Kunden-
nummer der AWISTA GmbH 25110135934,
letzte hier bekannte Adresse:
Bismarckstraße 63, 40210 Düsseldorf.

der Gebührenbescheide Straßenreinigung und
Abfallentsorgung für das Grundstück Friedrich-
Ebert-Straße 15 vom 06.01.2021 für das Jahr
2021 und vom 05.01.2022 für das Jahr 2022 an
Frau Gräfin Katarzyna Leszczynska, Kunden-
nummer der AWISTA GmbH 25110135933,
letzte hier bekannte Adresse:
Bismarckstraße 63, 40210 Düsseldorf.

Die Bescheide können beim Amt für Umwelt-
und Verbraucherschutz der Stadt Düsseldorf,
Brinckmannstr. 7, 40225 Düsseldorf,
Zimmer 216, eingesehen bzw. in Empfang
genommen werden.

Mit der öffentlichen Zustellung werden Fristen
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.
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Öffentliche Sitzungen
Bezirksvertretung 4
Mittwoch, 16. November, 15 Uhr
Hallenbad Rheinblick 741, Pariser Straße 41,
Großer Veranstaltungsraum, 2. Etage
Schriftführer: Andre Wemmers-Hüsgen,
Tel: 89-93012

Ratssitzung
Donnerstag, 17. November, 14 Uhr
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2,
1. Etage
Schriftführerin: Simone Schmitt,
Tel: 89-95609

Bezirksvertretung 1
Freitag, 18. November, 14 Uhr
Rathaus, Sitzungssaal, Marktplatz 2,
1. Etage
Schriftführer: Leo Mäulen,
Tel: 89-96026

Bekanntmachungen durch Bereitstellung auf
der städtischen Internetpräsenz gemäß § 9
Abs. 1 S. 2 der Hauptsatzung

45 / 1 Tagesordnung des Rates
am 17.11.2022

Öffentliche Bekanntmachung vom
12.11.2022
https://www.duesseldorf.de/
bekanntmachungen#c162615


